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Gründung einzelner Gesellschaften 
 
 
 

a) Der eingetragene Verein (e. V.) 

 

Der eingetragene Verein (e. V.) ist eine juristische Person, kann also als eigenständiges Rechtssubjekt Verpflich-

tungen eingehen und Rechte wahrnehmen. Rechtsfähigkeit erlangt der e. V. durch Eintragung in das Vereinsregis-

ter. Dadurch unterscheidet er sich vom wirtschaftlichen Verein, dessen Rechtsfähigkeit an eine staatliche Geneh-

migung geknüpft ist. Aus der Abgrenzung ergibt sich zugleich, dass der eingetragene Verein keinen wirtschaftli-

chen Zweck verfolgen darf. Er ist vielmehr ein sog. Idealverein. Weitere Einschränkungen hinsichtlich des Zwecks 

bestehen – dessen Legalität vorausgesetzt - nicht. 

  

Organe des eingetragenen Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

  

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. Sie entscheidet über alle den Verein be-

treffenden Fragen, indem sie entsprechende Beschlüsse fasst. Die Mitgliederversammlung bestellt auch den Vor-

stand, der aus einer oder mehreren Personen bestehen kann. Ihm obliegt die Geschäftsführung und Vertretung 

des Vereins. Der Vorstand ist an die Entscheidungen der Mitgliederversammlung gebunden. 

 

Die Mitglieder des Vereins können an der Mitgliederversammlung teilnehmen, in der ihnen ein Stimmrecht zu-

steht. Darüber hinaus dürfen sie die Einrichtungen des Vereins nutzen, bei einem Sportverein z. B. eine Sportan-

lage. In der Regel besteht im Gegenzug eine Pflicht aller Mitglieder zur regelmäßigen Beitragszahlung. 

  

Zur Gründung eines Vereins werden sieben Personen benötigt. Diese einigen sich in der Gründerversammlung auf 

die Vereinssatzung und wählen einen Vorstand. Anschließend meldet der Vorstand den Verein zur Eintragung in 

das Vereinsregister an. Die Anmeldung lässt er vom Notar öffentlich beglaubigen.  

 

Soll der Verein als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt werden, so sollte dies bei der Vereinsgründung 

breits berücksichtigt werden. 
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b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

  

Die GmbH ist eine juristische Person und kann als solche Rechte wahrnehmen und Verpflichtungen eingehen. 

Ihre Rechtsfähigkeit erlangt sie mit der Eintragung in das Handelsregister.  

 

Die Gesellschafter können sich bei der Gründung auf jeden beliebigen Gesellschaftszweck einigen; sie sind also 

keinesfalls auf den Betrieb eines Handelsgewerbes festgelegt. Unabhängig von ihrem Zweck ist die GmbH Han-

delsgesellschaft und unterliegt damit im Geschäftsverkehr den Regeln, die für Kaufleute gelten. 

 

Als Kapitalgesellschaft muss die GmbH über ein Stammkapital von 25.000 Euro verfügen, welches sich aus Sach- 

und Geldeinlagen der Gesellschafter zusammensetzt. Je höher die Einlage eines Gesellschafters ist, desto größer 

sind sein Geschäftsanteil an der GmbH und damit auch seine Gewinnbeteiligung. Das Stammkapital dient Gläubi-

gern der Gesellschaft zugleich als Mindesthaftsumme.  

  

Organe der GmbH sind die Gesellschafterversammlung und der/die Geschäftsführer. Beschäftigt die GmbH mehr 

als 500 Mitarbeiter, muss außerdem ein Aufsichtsrat eingerichtet werden.  

  

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Entscheidungsorgan der GmbH. Die Stimmrechte der Gesellschaf-

ter richten sich nach der Höhe ihres Geschäftsanteils. Wer viel investiert hat, kann also auch stärker Einfluss auf 

gesellschaftsrelevante Entscheidungen nehmen. Die Gesellschafterversammlung bestellt und überwacht u. a. den 

oder die Geschäftsführer der GmbH. Diese führen die internen Geschäfte der Gesellschaft und vertreten sie nach 

außen. 

  

Gegründet werden kann die GmbH von natürlichen oder juristischen Personen sowie – unter anderem – von 

Personengesellschaften. 

 

Die Gründung beginnt mit der notariellen Beurkundung der Satzung. Anschließend werden die Mindesteinlagen 

durch die Gesellschafter erbracht. Auf diese wiederum folgt die Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister 

in öffentlich beglaubigter Form. Das Registergericht prüft die eingereichten Unterlagen und nimmt – sofern kein 

Grund für Beanstandungen besteht – die Eintragung in das Register vor. 

  

Für viele Unternehmer ist die GmbH als Gesellschaftsform attraktiv, weil die Gesellschafter kein persönliches 

Haftungsrisiko eingehen müssen. Die Höhe des Mindestkapitals zwingt jedoch nicht wenige dazu, trotzdem nach 

anderen Gesellschaftsformen Ausschau zu halten. In einem zusammenwachsenden Europa war es den Betroffe-

nen in der jüngeren Vergangenheit dabei auch möglich, sich bei der „Konkurrenz“ im Ausland umzuschauen. Und 

sie wurden fündig. Die englische Limited (Ltd.) bot genau das, was viele wollten: eine der GmbH vergleichbare  
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Gesellschaftsform, die kein Mindestkapital erfordert. Die Entdeckung führte rasch zu einer Ausbreitung von Limi-

ted-Gründungen in Deutschland.  

 

Um dem neuen europäischen Konkurrenzdruck standhalten zu können, hat der Bundestag im Sommer 2008 eine 

Reform des GmbH-Rechts beschlossen. Sie beinhaltet u. a. die Einführung der sog. haftungsbeschränkten Unter-

nehmergesellschaft, die Existenzgründern die GmbH-Gründung ohne Mindestkapital ermöglicht. Geplant ist, 

dass sie das erforderliche Kapital stattdessen während der Geschäftstätigkeit nach und nach ansparen können. 

Die Unternehmergesellschaft soll also keine Alternative, sondern eine besondere Variante der GmbH sein. Es 

bleibt abzuwarten, ob das neue Angebot angenommen wird und zu einem Rückgang der Limited-Gründungen 

durch deutsche Unternehmer führt.  

 

c) Die Aktiengesellschaft (AG) 

  

Auch die Aktiengesellschaft ist als juristische Person rechtsfähig und haftet ihren Gläubigern ausschließlich mit 

dem Gesellschaftsvermögen. Sie entsteht mit der Eintragung im Handelsregister. Das wesentliche Merkmal der 

AG ist das in Aktien zerlegte Grundkapital, welches mindestens 50.000 Euro betragen muss. Aufgebracht wird 

das Kapital durch die Mitglieder der AG, welche die Aktien kaufen. 

  

Wie die GmbH, so kann auch die AG jeden beliebigen Zweck verfolgen und ist unabhängig von ihrer Zweckset-

zung Handelsgesellschaft und damit den Regeln der Kaufleute unterworfen. 

  

Die Organe der Aktiengesellschaft sind die Hauptversammlung der Aktionäre, der Vorstand und der Aufsichtsrat. 

  

In der Hauptversammlung werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen, die das Unternehmen betreffen. Die 

Aktionäre verfügen kraft ihrer Mitgliedschaft über ein Stimmrecht in der Versammlung. Dabei wiegt dies umso 

schwerer, je höher die Kapitalbeteiligung an der AG ist. Das Stimmrecht darf auf andere Personen übertragen 

werden. 

  

Der Vorstand ist für die Geschäftsführung und Vertretung der AG zuständig. Er muss aus mindestens einer natür-

lichen Person bestehen. Bei größeren Gesellschaften gehören dem Vorstand regelmäßig mehrere Personen an. Die 

Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt. Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre. 

  

Der Aufsichtsrat bestellt nicht nur den Vorstand, er überwacht ihn auch. Ansonsten vertritt der Aufsichtsrat die 

Gesellschaft gegenüber dem Vorstand und hat unter anderem das Recht, gesellschaftsrelevante Unterlagen und 

den Jahresabschluss zu prüfen. Der Aufsichtsrat setzt sich aus Vertretern der Aktionäre und aus Arbeitnehmer-

vertretern zusammen (sofern das Unternehmen mehr als 500 Beschäftigte hat). Erstere werden von der Haupt-

versammlung gewählt, letztere von der Belegschaft. 
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Gegründet werden darf die Aktiengesellschaft insbesondere von natürlichen und juristischen Personen sowie von 

Personengesellschaften. Die Feststellung der Satzung bedarf der notariellen Beurkundung. Die Anmeldung zum 

Handelsregister erfolgt in öffentlich beglaubigter Form.  

  

d) Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

  

Schließen sich mindestens zwei Personen zusammen, um gemeinsam einen bestimmten Zweck zu verfolgen, so 

entsteht eine GbR. Um welchen Zweck es sich handelt, spielt keine Rolle. Wollen sie allerdings gemeinsam ein 

Handelsgewerbe betreiben, unterliegen sie den Regeln der Kaufleute und müssen eine OHG oder KG gründen. 

  

Die GbR verfügt als Personengesellschaft über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Nach langem Streit wurde zwar 

inzwischen ihre Rechtsfähigkeit anerkannt, wenn sie im Geschäftsverkehr auftritt; sie verfügt aber weder über 

eine körperschaftliche Struktur, noch existiert sie unabhängig von den Gesellschaftern. Kennzeichnend ist viel-

mehr, dass jeder einzelne Gesellschafter von Bedeutung ist und alle Gesellschafter jeweils gemeinsam handeln 

und entscheiden. Soll etwas anderes gelten, so muss dies ausdrücklich vereinbart werden. 

  

Da die GbR keine juristische Person ist, gehört das Gesellschaftsvermögen nicht der Gesellschaft, sondern den 

Gesellschaftern – und zwar „zur gesamten Hand“. Dies bedeutet zunächst, dass das Vermögen von dem privaten 

Vermögen jedes Einzelnen zu trennen ist. Darüber hinaus ist kennzeichnend für die Gesamthand, dass dem Ein-

zelnen ein ideeller Anteil am Gesellschaftsvermögen zusteht und kein konkreter Anteil an einzelnen Vermögens-

gegenständen. Die Gesellschafter können deshalb nur gemeinsam über das Gesellschaftsvermögen verfügen. Wel-

che Einlagen die Gesellschafter leisten bzw. in welcher Weise sie den Gesellschaftszweck fördern wollen, entschei-

den sie selbst. Gesetzliche Vorgaben gibt es nicht.  

  

Für Verbindlichkeiten, welche die Gesellschafter im Namen der Gesellschaft eingehen, haften alle Gesellschafter 

sowohl mit ihrem gemeinsamen Vermögen als auch mit ihrem jeweiligen Privatvermögen.  

  

Die Gewinne der Gesellschaft werden gleichmäßig unter den Gesellschaftern verteilt. Sofern gewünscht, kann aber 

auch etwas anderes vereinbart werden. 

  

Die Gesellschaftsgründung bei der GbR bedarf keiner besonderen Form. Aus Gründen der Rechtssicherheit sei 

jedoch empfohlen, die vertraglichen Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. Die Eintragung in ein Register ist 

nicht erforderlich. 
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e) Die Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG) 

  

Personenhandelsgesellschaften sind auf den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet und deshalb den Regeln der 

Kaufleute unterworfen. Von den Körperschaften unterscheiden sie sich nicht nur dadurch, dass ihnen die körper-

schaftliche Struktur fehlt. Wesentlich ist darüber hinaus, dass die Gesellschafter regelmäßig auch mit ihrem Pri-

vatvermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften. Tun sie dies alle in gleicher Weise, handelt es sich um 

eine offene Handelsgesellschaft (OHG), ist bei einem Teil von ihnen die Haftung beschränkt (sog. Kommanditis-

ten), liegen die Voraussetzung der Kommanditgesellschaft vor. Auch die GmbH & Co. KG ist eine Kommanditge-

sellschaft. Ihre besondere Firmenbezeichnung soll darauf hinweisen, dass (meist) der einzige unbeschränkt haf-

tende Gesellschafter eine GmbH ist. Es handelt sich folglich um den besonderen Fall einer Personengesellschaft, 

bei der im Ergebnis kein Gesellschafter mit seinem Privatvermögen haften muss. 

  

Alle Personenhandelsgesellschaften können kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung als Gesellschaften am 

Rechtsverkehr teilnehmen, Verpflichtungen eingehen und Rechte wahrnehmen. Bis auf die Kommanditisten ha-

ben alle Gesellschafter das Recht, die Gesellschaft nach außen zu vertreten. Etwas anderes kann vereinbart wer-

den. Entsprechendes gilt für die Geschäftsführung. Wollen die Gesellschafter von den gesetzlichen Vertretungsre-

gelungen abweichen, so muss dies aus Gründen der Rechtssicherheit zur Eintragung im Handelsregister ange-

meldet werden.  

  

Gesetzliche Vorgaben zu den Einlagen, welche die Gesellschafter zu erbringen haben, bestehen nicht. Auch dies 

können die Gesellschafter also vertraglich regeln. 

  

Die Gewinne werden bei der OHG wie folgt ausgezahlt: Zunächst erhält jeder Gesellschafter 4% des von ihm ein-

gebrachten Kapitals als Gewinn. Im Übrigen wird der Gewinn gleichmäßig auf die Gesellschafter verteilt. Dies gilt 

auch für evtl. Verluste. Auch die Gesellschafter der KG erhalten vorab 4 % ihres eingebrachten Kapitals als Ge-

winn. Die Gewinn- und Verlustverteilung erfolgt ansonsten aber nicht nach Köpfen, sondern im angemessenen 

Verhältnis. Anderweitige Vereinbarungen sind möglich. 

 

Gegründet werden können die Personenhandelsgesellschaften insbesondere von natürlichen und juristischen 

Personen oder von anderen Personenhandelsgesellschaften. Der Gesellschaftsvertrag bedarf keiner besonderen 

Form, sollte jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit schriftlich geschlossen werden. Alle Gesellschaften müssen 

in öffentlich beglaubigter Form zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.  
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